
   

 

 

Wahlvorschlag 

Allgemeine Angaben: 

Gruppe: Studierende 
Hochschulwahlen 2026: Wahlzeitraum 15. Juni 2026, 12.00 Uhr bis 19. Juni 2026, 12.00 Uhr 
Wahl der Vertreterinnen und Vertreter für folgendes Organ  
(Zutreffendes bitte ankreuzen): 

☐ Studierendenparlament 

☐ Fakultätsrat 

 ☐ der Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik 

 ☐ der Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften 

 ☐ der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 

 ☐ der Sprach- und Literaturwissenschaftlichen Fakultät 

 ☐ der Kulturwissenschaftlichen Fakultät 

 ☐ der Fakultät für Ingenieurwissenschaften 

 ☐ der Fakultät für Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit 

Kurzgefasste Gesamtbezeichnung des Wahlvorschlags (bitte immer angeben): 

 

 

Zur Vertretung des Wahlvorschlages gegenüber den Wahlorganen ist die folgende Person berechtigt 
(werden keine Angaben gemacht, gilt die Person als berechtigt, die den Wahlvorschlag an erster Stelle 
unterzeichnet hat): 

Name, Vorname Telefonnummer / Handy und E-Mail 

  

  

An die Universität Bayreuth 

Wahlamt 

95440 Bayreuth 

Per E-Mail: wahlamt@uni-bayreuth.de 

Bearbeitungsvermerk (wird vom Wahlamt ausgefüllt) 

☐ Eingang: __ . __ . ________ 

☐ Eingangsbestätigung versandt am: __ . __ . _______ 

☐ Eingabe SysTraNet am: __ . __ . _______ 

☐ Kontrolle SysTraNet: __ . __ . _______ 

Wahlvorschlag für Fakultätsrat: Bewerberinnen und Be-

werber für Anzahl Fachschaftsmitglieder ausreichend: 

☐ Ja ☐ Nein, nachgefordert am: __ . __ . _______ 

mailto:wahlamt@uni-bayreuth.de
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Angabe der vorgeschlagenen Bewerberinnen und Bewerber: 

Für die Angabe der vorgeschlagenen Bewerberinnen und Bewerber gilt folgendes: 

Die Zahl der vorgeschlagenen Bewerberinnen und Bewerber darf höchstens das Dreifache der Zahl der zu 
wählenden Vertreterinnen und Vertreter betragen. Diese Höchstzahl erhöht sich bei der Wahl der 
Studierenden in die Fakultätsräte auf das Zweifache der Zahl der der jeweiligen Fachschaftsvertretung 
höchstens angehörenden Studierenden. 

Die Anzahl der Fachschaftsvertreterinnen und Fachschaftsvertreter stellt sich in den jeweiligen 
Fachschaften wie folgt dar: 

◼ Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik: 7 
◼ Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften: 7 
◼ Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: 10 
◼ Sprach- und Literaturwissenschaftliche Fakultät: 7 
◼ Kulturwissenschaftliche Fakultät: 7 
◼ Fakultät für Ingenieurwissenschaften: 7 
◼ Fakultät für Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit: 7 

Die Zahl der Fachschaftsvertreterinnen und Fachschaftsvertreter bestimmt sich nach § 28 Abs. 5 der 
Grundordnung der Universität Bayreuth. Sollte sich die Anzahl der studentischen Mitglieder einer Fakultät 
nach Bereitstellung dieses Formulars in wahlrechtlich relevanter Art ändern, wird diese Anzahl unmittelbar 
nach Schließung des Wählerverzeichnisses berichtigt. Die Anzahl der vorgeschlagenen Bewerberinnen 
und Bewerber sollte mindestens der Anzahl der Mitglieder der Fachschaftsvertretung entsprechen. 

Gemäß § 8 Wahlsatzung werden als Bewerberinnen und Bewerber vorgeschlagen: 

Lfd. 
Nr. Name Vorname Studienfach Fakultät Matrikelnummer* 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      
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Lfd. 
Nr. Name Vorname Studienfach Fakultät Matrikelnummer* 

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

41      

42      

43      

44      

45      

46      

47      

48      

49      

50      

51      

52      

53      
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Lfd. 
Nr. Name Vorname Studienfach Fakultät Matrikelnummer* 

54      

55      

56      

57      

58      

59      

60      

 

Dem Wahlvorschlag sind die Einverständniserklärungen der oben genannten Bewerberinnen und 
Bewerber beigefügt. Ohne Einverständniserklärung benannte Bewerberinnen und Bewerber sind durch 
die Wahlleiterin aus dem Vorschlag zu streichen.  

 (Einverständniserklärung_Stud_2026.pdf) 

Angabe der Unterstützerinnen und Unterstützer: 

Ein Wahlvorschlag für die Wahl der weiteren Vertreterinnen und Vertreter im Studierenden-parlament 
muss von mindestens 10 Personen, ein Wahlvorschlag für die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter im 
Fakultätsrat von mindestens 5 Personen, die für die jeweilige Wahl wahlberechtigt sind, durch 
eigenhändige Unterschrift unterzeichnet werden. 

Der Wahlvorschlag wird von folgenden Personen eingereicht / unterzeichnet: 

Lfd. 
Nr. Name, Vorname Studienfach Fakultät 

Matrikel-
nummer* 

Eigenhändige 
Unterschrift 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

*freiwillige Angabe (zur besseren Zuordnung) 
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